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ĂFrauen haben das Recht auf Leben, das Recht auf 
Gleichberechtigung, auf Freiheit und persºnliche Sicherheit.ñ 

 
Auszug aus der Erklärung der UNO-Generalversammlung 

 über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir danken allen unseren KooperationspartnerInnen aus den Ministerien, der 
Exekutive, der Justiz, der Jugendwohlfahrt, den psychosozialen Einrichtungen u.a.m. 
für die Unterstützung, die konstruktive Zusammenarbeit, den Einsatz für die 
Gewaltprävention und die Wahrung der Opferrechte. 
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1. Vorwort 
 
 
10 Jahre Gewaltschutzgesetz ï  
10 Jahre WEG-weisende Erfahrungen.  
 
Ein Gesetz hat sich bewährt 
für die Polizei als wirksame Maßnahme gegen häusliche Gewalt,  
für die betroffenen Opfer als Schutz vor Gewalt,  
in der Beratung als rechtliche Grundlage für weiterführende Schutz- und Sicherheits-
maßnahmen. 
Die positive Bilanz: 45.917 Wegweisungen/Betretungsverbote in Österreich, davon ca. 1.300 
in Vorarlberg. Dies bedeutet im Vergleich zu früher in den meisten Fällen Schutz und 
Sicherheit vor familiärer Gewalt zu Hause, anstelle von flüchten und sich verstecken 
müssen. Die Befürchtungen, dass weggewiesene Männer nirgendwo unterkommen und 
noch gewalttätiger werden, dass von Seiten der Frauen Missbrauch für bessere 
Voraussetzungen bei einer Scheidung betrieben wird, sind nicht eingetroffen. Vielmehr hat 
sich das Instrument als taugliches Mittel erwiesen, gewalttätige Übergriffe zu deeskalieren, 
Sicherheit herzustellen und weitere Übergriffe zu verhindern. 
 
Zahlen und Fakten 2007 
Insgesamt wurden 513 KlientInnen in 803 persönlichen und 1591 telefonischen 
Beratungsgesprächen beraten. Von der Exekutive wurden 260 Wegweisungen/ 
Betretungsverbote übermittelt, die Kontaktaufnahme ist bei 82% gelungen. 113 Anträge auf 
einstweilige Verfügung gemäß § 382 b bzw. g EO wurden erstellt. Wir haben von 146 
Anzeigen, u.a. wegen Körperverletzung, Nötigung, gefährliche Drohung, Stalking, 
Hausfriedensbruch, Vergewaltigung erfahren und in der Folge 100 psychosoziale 
Prozessbegleitungen übernommen sowie in 72 Fällen davon juristische Prozessbegleitung 
vermittelt. Im Zusammenhang mit der Fallarbeit wurden 1217 Telefonate mit 
KooperationspartnerInnen aus den Reihen der Polizei, Behörden, Gerichte und 
Beratungseinrichtungen geführt. 
 
Gelungene Zusammenarbeit 
Die Weichen zur Zusammenarbeit wurden vom Gesetzgeber gestellt. Sichtweisen und 
Haltungen wurden verändert. Es ist ein langer Weg von der Abhandlung eines Falles bis hin 
zum Verständnis einer Gewaltbeziehung. In Vorarlberg dürfen wir auf eine gelungene 
Zusammenarbeit zwischen Opferschutzeinrichtungen, Exekutive und Gericht zurückblicken. 
Die Bedeutung des gemeinsamen Handelns gegen Gewalt  und unsere Wertschätzung 
gegenüber den Kooperationspartnern - allen voran der Exekutive - haben wir im Rahmen 
einer Veranstaltung zum Ausdruck gebracht. Ergänzend dazu wurde das aktuelle Thema 
ĂStalking - Verharmlosung oder ¦bertreibungñ in einer interdisziplinªren Fortbildung 
aufgegriffen und vertieft. 
 
Niederschwelliges Beratungsangebot 
Ein großer Schritt in Richtung niederschwelliges Beratungsangebot wurde mit der Erhöhung 
des Budgets getan. Dadurch konnten wir den Personalstand erheblich erweitern, für jeden 
Bezirk steht mindestens eine Beraterin zur Verfügung. Auch unserem Ziel, auf die besondere 
Problematik von Migrantinnen besser eingehen zu können, sind wir ein gutes Stück näher 
gekommen.  
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Für die Beratung in türkischer Sprache steht nun eine muttersprachliche Beraterin zur 
Verfügung. Erweiterte Öffnungszeiten sind bereits eingeführt. Um unseren Auftrag und unser 
Angebot klar zum Ausdruck zu bringen und um betroffene Frauen noch besser erreichen zu 
können, planen wir den Begriff Intervention durch Gewaltschutz zu ersetzen. 
 
Wir kämpfen weiter für die Rechte von Opfern 
Die Bestrebungen zum Schutz der Opfer von Gewalt gehen weiter: 2008 wird eine weitere 
Novellierung des Gewaltschutzgesetzes angestrebt. In Begutachtung sind u.a. eine 
Ausweitung der einstweiligen Verfügung, die Einführung eines neuen Tatbestands der 
Ăbeharrlichen Gewaltaus¿bungñ, Opferschutzregelungen f¿r den Zivilprozess, die gerichtliche 
Aufsicht bei Sexualstraftätern.  
Die Reformvorschläge der österreichischen Interventionsstellen und Gewaltschutzzentren 
sind der alljährliche praxisnahe Beitrag zur Verbesserung der zivil- und strafrechtlichen 
Ausgangsituation im Opferschutz. 
 
 

Elisabeth Kiesenebner Bauer 
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2. Organisationsstruktur 

 
 
Die IfS-Interventionsstelle Vorarlberg Handeln gegen Gewalt in der Familie wurde im 
September 1999 eröffnet. Seit dem 01.01.2000 sind die Interventionsstellen gesetzlich 
anerkannte Opferschutzeinrichtungen nach § 25 SPG. Sie haben den Auftrag, Opfer 
familiärer Gewalt Information, Beratung und Unterstützung anzubieten und ihnen kurzfristig, 
kostenlos, unbürokratisch und vertraulich beizustehen, sowie eine Drehscheibenfunktion 
zwischen den beteiligten Behörden und Institutionen wahrzunehmen. 
 
 
2.1. Trägerin 
 
Trägerin der IfS-Interventionsstelle Vorarlberg ist das Institut für Sozialdienste (IfS), eine 
Einrichtung der freien Wohlfahrtspflege. Das Institut für Sozialdienste ist eine gemeinnützige 
GmbH, politisch unabhängig, konfessionell ungebunden und in allen Regionen Vorarlbergs 
tätig. 
 
Alle vom Institut für Sozialdienste wahrgenommenen Aufgaben, die im Bereich Opferschutz 
liegen, sind in der Fachgruppe IfS-Opferschutz (FrauennotWohnung, Interventionsstelle, 
Kinderschutz, Prozessbegleitung) zusammengefasst. 
 
 
2.2. Finanzierung 
 
Auftraggeberin der IfS-Interventionsstelle Vorarlberg ist die Republik Österreich, vertreten 
durch die Bundesministerin für Inneres und die Bundesministerin für Gesundheit und Frauen. 
 
Die Finanzierung erfolgt auf Grundlage des Auftragsvertrages durch das Bundesministerium 
für Inneres und das Bundeskanzleramt Frauen: Frauenangelegenheiten und Gleichstellung. 
 
Die psychosoziale und juristische Prozessbegleitung wird aus Mitteln des Bundes-
ministeriums für Justiz finanziert. 
 
Mit der Umsetzung des Interreg IIIa Projekts S.I.G.N.A.L. wurden wir vom Frauenreferat der 
Vorarlberger Landesregierung beauftragt. 
 
 
2.3. Standort 
 
Als Standort für die IfS-Interventionsstelle Vorarlberg wurde die Stadt Feldkirch gewählt, um 
durch die zentrale Lage, in der Mitte des Landes, die Erreichbarkeit für alle Regionen zu 
erleichtern. Die IfS-Interventionsstelle Vorarlberg ist für das gesamte Bundesland zuständig. 
Vorarlberg hat 385.358 EinwohnerInnen. 
 
 
2.4. Öffnungszeiten 
 
Montag bis Freitag   09.00 bis 13.00 Uhr und 
Mittwoch    17.00 bis 20.00 Uhr 
 
Termine werden auch außerhalb der Öffnungszeiten vereinbart. 
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Unter Berücksichtigung der regionalen Erfordernisse finden die Beratungen auch in den 
regionalen IfS-Beratungsstellen oder am Wohnort statt. 
 
Die Zuständigkeit für die Bezirke ist unter den Mitarbeiterinnen aufgeteilt, sodass bei der 
Vergabe von Außenterminen die Faktoren Zeit und Reisekosten in einem angemessenen 
Rahmen gehalten werden können. 
 
 
2.5. Team 
 
 
FGA Elisabeth Kiesenebner-Bauer, Leiterin 
Familien- und Gruppenarbeiterin, Beratungsarbeit, Kooperation und Öffentlichkeitsarbeit 
landesweit; Projekt S.I.G.N.A.L 
 
Dr.in Elisabeth Pucher, Juristin 
Beratungsarbeit Bezirke Feldkirch und Bludenz / Montafon, Kooperation und 
Öffentlichkeitsarbeit regional 
 
DSAin Ulrike Furtenbach, Dipl. Sozialarbeiterin 
Beratungsarbeit Bezirk Bregenz / Bregenzerwald, Kooperation und Öffentlichkeitsarbeit  
regional 
 
Dr.in Sandra Wehinger, Juristin  
Beratungsarbeit Bezirk Dornbirn, Kooperation und Öffentlichkeitsarbeit regional,  
Austritt 31.12.2007 
 
Mag.a Xenia Ammann-Hopp, Juristin 
Beratungsarbeit Bezirk Dornbirn, Kooperation und Öffentlichkeitsarbeit regional, Eintritt 
01.09.2007 
 
DSAin Tanja Skok, Dipl. Sozialarbeiterin 
Beratungsarbeit Bezirk Bludenz, Kooperation und Öffentlichkeitsarbeit regional,  
01.10. bis 30.11.2007 
 
Sevinc Kapakli, muttersprachliche Beraterin türkisch, Eintritt 01.10.2007 
 
Mag.a Monika Müller-Ganahl, Psychologin 
Beratungsarbeit Bezirk Bludenz, Kooperation und Öffentlichkeitsarbeit regional,  
Eintritt 01.12.2007 
 
Marlies Ammann-Kritzer, Sekretärin,  
Allgemeine Büro- und Verwaltungsarbeit 
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3. Ziele und Zielgruppen 
 
 
Primäres Ziel ist die Erhöhung von Schutz und Sicherheit für Opfer häuslicher Gewalt, 
insbesondere Frauen und deren Kinder, sowie die Verhinderung weiterer Gewalttaten. 
Umfassende rechtliche und psychosoziale Beratung sowie aktive Unterstützung sollen die 
Betroffenen ermächtigen, ihren individuellen Ausweg aus dem Gewaltkreislauf zu finden. 
 
Weitere Ziele liegen in der Abstimmung der Interventionen mit den Kooperationspartnern aus 
Exekutive, Justiz, Behörde, psychosozialen und medizinischen Einrichtungen und der 
Forderung nach opferfreundlichen Behördenprozessen. Es bedarf der engen 
Zusammenarbeit aller involvierten Behörden und Einrichtungen, um den Gewaltkreislauf 
wirkungsvoll zu durchbrechen und sekundäre Traumatisierungen zu verhindern. Die 
Verbesserung der Opferrechte ist ein zentrales Anliegen.  
 
Kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit soll für das Thema familiäre Gewalt sensibilisieren, auf 
die gesellschaftliche Verantwortung hinweisen und den Paradigmenwechsel weiterhin in 
Gang halten. 
 
 
 
 
 

4. Beratung und Unterstützung 
 
 
4.1. Angebot und Interventionsprozess 
 
Das Beratungsangebot beinhaltet: 
 
ü Umgehende telefonische oder schriftliche Kontaktaufnahme mit den Opfern häuslicher 

Gewalt nach Meldung durch die Exekutive. (Wegweisung / Betretungsverbot, 
Sachverhaltsdarstellungen, Anzeigen) 

 
ü Kurzfristige Termine für Kriseninterventionen nach Vermittlung durch andere 

KooperationsparterInnen (IfS-Beratungsstellen und andere psychosoziale Einrichtungen, 
Gerichte, Jugendwohlfahrten, Krankenhäuser, u.a.m.). 

 
ü Kurzfristige Termine für von familiärer Gewalt Betroffene, die sich direkt an die 

Interventionsstelle wenden. 
 
ü Bei Bedarf besteht die Möglichkeit Übersetzungshilfe in der Muttersprache beizuziehen. 
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Der Interventionsprozess beinhaltet: 
 
 
ü Herstellen von Schutz und Sicherheit 

Erfassung der Gewaltgeschichte 
Einschätzung der Gefährlichkeit 
Erstellung eines individuellen Sicherheitsplanes 
Entwicklung von Handlungsstrategien 

 
ü Beratung bei Wegweisung / Betretungsverbot, Streitschlichtung, beharrlicher 

Verfolgung (Stalking) und Anzeigen von Straftaten im Kontext häuslicher Gewalt 
Rechtliche Informationen zu Wegweisung / Betretungsverbot, zu Stalking und Anzeigen 
Beratung zu den zivilrechtlichen Möglichkeiten für Schutz und Sicherheit 
Angebot der aktiven Unterstützung bei der Durchsetzung von Schutz- und 
Sicherheitsmaßnahmen 
Ressourcenorientierte psychosoziale Beratung die Entscheidungshilfen anbietet 
Aufklärung über Formen, Ursachen und Auswirkungen von Gewalt 
Aufklärung über Täterstrategien 
Unterstützungsangebot bei Problemen mitbetroffener Kinder 
Hilfestellung bei Behördenkontakten 
Allgemeine Auskunftserteilung zu Fragen bei Trennung, Scheidung, Obsorge, 
Besuchsrecht, Unterhalt, u.a.m. 
 

ü Aktive Unterstützung und Begleitung 
Unterstützung bei der Erarbeitung von Anträgen (einstweilige Verfügung nach § 382 b ff 
bis 382 g EO und andere gerichtliche Anträge als begleitende Schutz- und 
Sicherheitsmaßnahmen) und deren Einbringung beim zuständigen Bezirksgericht  
Begleitung zu zivilgerichtlichen Verfahren als Vertrauensperson 
 

ü Psychosoziale und juristische Prozessbegleitung 
Rechtliche Informationen zu Anzeige und Strafverfahren 
Vorbereitung der Anzeige und Begleitung zur Anzeigenerstattung bei der Exekutive 
Vorbereitung auf die Einvernahme und Begleitung zur Einvernahme beim 
Untersuchungsrichter 
Vorbereitung auf die Hauptverhandlung und Begleitung zur Verhandlung 
Hilfe bei der Durchsetzung der Opferrechte 
Vermittlung von rechtlicher Beratung durch AnwältInnen 
Vermittlung von juristischer Vertretung durch AnwältInnen im Strafverfahren 
 

ü Kooperation und Weitervermittlung 
Zusammenarbeit mit Behörden, Institutionen und Fachleuten anderer Einrichtungen im 
Einzelfall 
Kooperationsvereinbarung mit der Jugendwohlfahrt, wenn Kindeswohl gefährdet ist 
Weitervermittlung für längerfristige psychosoziale Begleitung oder Rückkoppelung an die 
zuweisenden Stellen 

 
ü Evaluation 

zur Überprüfung der Wirksamkeit der Intervention innerhalb von 6 Monaten 
 

ü Dokumentation und statistische Erhebungen 
zur Fallgeschichte 
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5. Beiträge der Mitarbeiterinnen  
 
 
5.1. Der Wunsch der Beraterin beim Erstkontakt eine Frau zu erreichen 
 
Dank des bereits seit zehn Jahren geltenden Gewaltschutzgesetzes werden wir als IfS-
Interventionsstelle jedes Mal davon in Kenntnis gesetzt, wenn eine Wegweisung und ein 
Betretungsverbot ausgesprochen wird. Das heißt, der Täter wird für zehn Tage aus der 
gemeinsamen Wohnung weggewiesen. Wir haben den Auftrag, so schnell wie möglich mit 
dem Opfer - zu 92 % sind die Opfer weiblich - Kontakt aufzunehmen. 
 
Telefonische Kontaktaufnahme  

Meine Arbeit beginnt damit, dass ich mir die Daten und Angaben genau durchlese, die die 
betroffenen Personen zum Tathergang bei der Polizei gemacht haben. Anschließend nehme 
ich telefonisch Kontakt mit den Frauen auf. Das ist jedes Mal ein ganz besonderer Moment: 
Ich stelle mich vor, teile der Frau mit, warum ich mich bei ihr melde und woher ich von der 
häuslichen Gewalt erfahren habe, erkläre ihr kurz etwas über den Auftrag unserer Stelle und 
frage sie, wie es ihr jetzt - nach dem Vorfall - gehe.  
 
Individuelle Reaktionen der Opfer 
Nach oft anfänglicher Skepsis, Unsicherheit, manchmal auch Verlegenheit mir gegenüber, 
jedoch viel öfters dem Geschehenen gegenüber, reagiert jede Frau letztlich völlig individuell: 
 
 Einige warten schon auf einen Anruf, um dem Täter gegenüber endlich eine klare Grenze 

zu ziehen. Sie wollen eine einstweilige Verfügung bei Gericht beantragen. 

 Manche sind sich absolut sicher, dass sie sich jetzt, nach diesem Vorfall, endgültig 
trennen. 

 Andere hingegen verharmlosen das Geschehene, wollen und können es selbst noch gar 
nicht glauben, wünschen sich, dass das ein einmaliger ĂAusrutscherñ gewesen ist. 

 Wieder andere suchen nur ein Gespräch, geben dem Täter nochmals eine Chance, da er 
ihnen versprochen hat, sich wirklich zu ändern. 

 Manche wiederum sind so verzweifelt, schockiert, traumatisiert, dass sie in dieser 
Situation gar nicht fähig sind, überhaupt darüber zu reden, geschweige denn zu handeln. 

 
Was alle jedoch gemeinsam haben, ist:  
KEINE EINZIGE HAT ES VERDIENT, OPFER VON GEWALT GEWORDEN ZU SEIN!!! 
Ich kann also Ănurñ versuchen, eine Art ĂVertrauensbasisñ aufzubauen, so gut wie mir das am 
Telefon - bei einem Erstgespräch - überhaupt möglich ist und immer mit dem Angebot, die 
Frau zu einem persönlichen Beratungsgespräch einzuladen. 
 
Das Opfer entscheidet 
Spätestens an diesem Punkt des Telefonates beginnt die Frau für sich eine Entscheidung zu 
treffen. Eine Entscheidung, ob sie unser - Ămeinñ - Hilfsangebot in Anspruch nehmen möchte 
oder nicht. Es ist ihre Entscheidung und die habe ich als Beraterin zu akzeptieren und vor 
allem nicht zu bewerten. 
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Mein Bemühen ist es, die Frau dort zu erreichen bzw. ihr dort zu begegnen, wo sie steht, und 
nicht dort, wo ich sie vielleicht gerne hätte. D.h., ich tue nichts, was die Frau nicht auch tun 
möchte, denn eines ist ihr in ihrer momentanen Beziehung wohl sehr vertraut: Gegen ihren 
Willen agieren zu müssen. Und genau das gilt es, in einer solchen Beratung zu vermeiden! 
Wenn ich die Klientin zu einem persönlichen Beratungsgespräch bewegen konnte, habe ich 
für mich das Gefühl, dass IHR ein weiterer Schritt gelungen ist. Einer, den SIE eigenständig 
gesetzt hat, der vielleicht den nächsten Schritt heraus aus einer langjährigen und qualvollen 
Gewaltbeziehung vorbereitet.    
 
 

  Mag.
a
 Monika Müller-Ganahl 

 
 
 

 
 
 
 
 
5.2. Dafür habe ich dich bewundert ..... 

 
 
Frauen, die in ihrer Partnerschaft misshandelt werden, versuchen vieles, um die Situation zu 
ändern. Sie wollen, dass die Gewalt aufhört, und wünschen sich trotzdem, dass die 
Beziehung erhalten bleibt. Erst wenn alle Versuche fehlgeschlagen sind, entschließen sie 
sich zur Trennung. Wie schwierig der Weg aus einer Gewaltbeziehung ist und wie viel Mut 
und Ausdauer Frauen dafür aufbringen, findet seinen Ausdruck im folgenden Briefwechsel. 
 
 
Liebe Ulrike, 
 
mit diesem Brief möchte ich dir noch einmal von ganzem Herzen danken. Es ist zwar schon 
lange her, trotzdem denke ich noch oft an dich. Du hast mir in der schwierigsten Zeit meines 
Lebens geholfen und hast mir gezeigt, dass es in der Dunkelheit ein Licht gibt. 
Die Zeit nach der Scheidung war sehr schwer für mich und ich müsste lügen, wenn ich sage, 
es ist jetzt alles in Ordnung. Aber besser als vor vier Jahren geht es mir auf jeden Fall.  
Wir sind umgezogen und die Schule ist jetzt ganz in der Nähe. Die beiden Kleinen sind dort 
in der Mittagsbetreuung und das ist eine große Erleichterung für mich. Meine älteste Tochter 
ist jetzt 14 Jahre alt und sie macht mir manchmal große Sorgen, ständige Streitereien wegen 
dem Ausgehen, in der Schule gibt es auch Probleme mit ihr. Das bereitet mir wieder 
schlaflose Nächte. Aber wir  werden es schon schaffen. Ruhig ist es bei uns immer noch 
nicht, aber ich habe den richtigen Weg gewählt. Dafür möchte ich dir noch einmal danken. 
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Das Schönste für mich ist es, jetzt nach der Arbeit nach Hause zu kommen und keine Angst 
mehr zu haben, was mich wieder erwartet. Das war für mich immer das Schlimmste, nie zu 
wissen, ob er gut aufgelegt ist oder ob es aus heiterem Himmel wieder zu Streitereien 
kommt, weil ich wieder einmal etwas falsch gemacht habe, ihm widersprochen habe. Er hatte 
immer einen Grund zuzuschlagen. Das ist jetzt vorbei und dabei hast du mir geholfen. 
Ich wünsche dir noch viel Erfolg in deiner Arbeit, und dass du noch vielen Frauen helfen 
kannst.  

 S. 
 
 
 
Liebe S., 
 
ich habe mich sehr über deinen Brief gefreut. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, als du 
das erste Mal gemeinsam mit einer Freundin an die IfS-Interventionsstelle gekommen bist. 
Ich habe besonders mit und von dir gelernt, wie viel Mut und Kraft dazu gehören, sich von 
einem gewalttätigen Partner zu trennen. Für diese Energie, deinen Mut und deine 
Willenskraft in dieser Zeit habe ich dich wirklich bewundert. Während der langen Zeit der 
Trennung schien es oft so, dass die Schwierigkeiten kein Ende nehmen wollten. Drohungen 
deines Mannes, dir die Kinder wegzunehmen, und alle nur erdenklichen 
Verzögerungstaktiken bei der Scheidung ... Aber du bist Schritt für Schritt weitergegangen. 
Auf diesem Weg konnte ich dich begleiten, manchmal einen Stein aus dem Weg räumen, 
aber auch oft Ănurñ an deiner Seite dich ein Stück deines Weges begleiten.  
Ich werde oft gefragt, ob es nicht eine sehr belastende Arbeit ist, die ich mache. Wenn ich 
heute deinen Brief in den Händen halte, wird mir wieder bewusst, wie schön meine Arbeit ist. 
Ich freue mich sehr darüber, dass es dir jetzt besser geht, und ich danke dir dafür, dass du 
mich durch deinen lieben Brief auch daran Anteil nehmen lässt.  
Dir und deinen Töchtern alles Gute, weiterhin viel Kraft und Ausdauer 
 
 Ulrike 
   

 

 
 
 
DSA

in 
Ulrike Furtenbach 
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5.3. Betroffen von Stalking 

 
 
Beharrliche Verfolgung besser bekannt als Stalking ist seit 1. Juli 2006 gem. § 107a StGB 
ein eigener Straftatbestand und ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. 
Stalking ist beharrliches Verfolgen, Nachstellen, das Aufsuchen räumlicher Nähe und 
Belästigen (z.B. per SMS, Telefon, Brief ...) einer Person, sodass diese durch die 
Verhaltensweise des Stalkers in ihrer Lebensführung unzumutbar beeinträchtigt ist.  
 
Das Erleben von Frau T. mag verdeutlichen, was praktisch damit gemeint ist. 
 
Stalking - ein Opferbericht  
Frau T. wird durch ihre Mutter an die IfS-Interventionsstelle Vorarlberg vermittelt. 
In der Vergangenheit kam es in der ehelichen Beziehung immer wieder zu Vorfällen mit 
gewalttätigen Übergriffen und die Frau ersuchte die Polizei um Unterstützung. Die 
einschreitenden Beamten haben ein Betretungsverbot gem. § 38a SPG ausgesprochen und 
den Mann aus der ehelichen Wohnung gewiesen. Weil er immer wieder versprochen hat, 
sich zu ändern und nie mehr gewalttätig zu werden, hat sie sich mehrfach umentschieden 
und wollte ihm jeweils noch eine Chance geben. 
Nach mehreren ungenutzten Chancen, hat Frau T. schließlich, gleichzeitig mit der 
Scheidung, den Antrag auf einstweilige Verfügung gem. § 382 b EO beim Bezirksgericht 
eingereicht. Daraufhin wurde der gerichtliche Vergleich geschlossen, dass man sich 
einander nicht mehr nähert. 
Weil sich der Mann weiterhin gegen eine Beendigung der Beziehung wehrte, dauerte es 
dennoch mehr als ein Jahr, ehe endlich ein tatsächlicher Schlussstrich unter die Ehe 
gezogen werden konnte und die Scheidung rechtskräftig wurde. 
Während dieses Jahres der Hin- und Hergerissenheit, des Irrsinns, der Verfolgung, der 
Beobachtung und Kränkung machte Frau T. alle Facetten eines Opfers von Stalking im 
klassischen Sinne durch. 
 
Eine Dokumentation der Verfolgung 
Auf Anraten der IfS-Interventionsstelle erstellt Frau T. ein Tagebuch, um bei der 
Anzeigenerstattung wegen beharrlicher Verfolgung gem. § 107a StGB etwas in der Hand zu 
haben. 
 
Hier ein Auszug davon: 
24. Abends gehe ich mit einem Bekannten aus. Ich sitze an der Bar. Plötzlich taucht er auf. 
Er kommt her und zieht mich am Ohr und sagt zu mir: ĂDu Biest, du Hure.ñ Dann ist er wieder 
weg. 
25. Ich habe bei Bekannten übernachtet. Als ich morgens zur Arbeit fahren will, blendet mich 
sein Auto an. Er fährt neben mich hin und leuchtet mich mit einem kleinen roten Licht an. Ich 
habe Angst und zittere wie verrückt. Ich fahre zur Polizei. Die Polizei ruft ihn an und sagt, er 
solle mich in Ruhe lassen. 
26. Als ich nach Hause komme, ist er vor der Türe. Er schreit mich an und beleidigt mich 
(Hure, Schlampe). Ich zittere.  
27. Er will mit mir reden. Ich lass mich darauf ein, weil ich mir dann mehr Ruhe verspreche. 

Er sagt, er will keine Scheidung, er liebe mich, wie mich kein anderer lieben könne. Ich dürfe 
auch seinen Namen tragen. 
Er erzählt, dass er seit 23 Tagen hinter mir hergeht, weil er Fotos machen und mich 
beobachten müsse. 
Versuche ihm zu erklären, dass ich nicht sein ĂBesitzñ bin. Habe Angst, dass es wieder zu 
Übergriffen kommt. Kann mich aber davonstehlen. 
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Auszug aus den gespeicherten  
Kurznachrichten am Telefon: 
29. 09:39 Bussi mein Schatz. 
 23:07 Schlaf gut. 
30. 12:01 Danke, dass du mir das antust. 
 18:20 Danke, dass du nicht mehr mit mir sprichst. 
 21:44 Ich wünschó dir von Herzen alles Liebe, mein Schatz - Bussi. 
03. 14:12 Hast du frei? 
 22:53 Schlaf gut mein Engel. Bussi. 
05. 08:49 Schlaf gut. 
 
Ich rufe ihn an, sage ihm zum 100. Mal, dass er mich in Ruhe lassen soll. 
 
 15:02 Ruf mich nicht mehr an! 
 15:15 Wenn du wieder die Polizei ins Spiel bringst, dann lernst du mich kennen.   
 16:30  Warum rufst du nicht an, du hast mich ja geliebt? 
 16:32  Fühlst du dich glücklich? 
 16:59 Bitte denke, dass ich gestorben bin in deinem Herzen.  
06. 20:36 Es tut mir leid, so kann ich nicht leben. 
07. 15:08 Unsere Geschichte ist zu Ende.  
08. 14:11 Alles Liebe und Gesundheit, einen schönen Tag, ich werde immer für dich da 
sein, wenn du irgendein Problem hast.  
 
Abends, als ich nach Hause fahre, kommt mir sein Auto entgegen. Ich fahre schnell heim 
und mache alle Läden zu. Plötzlich läutet es an der Tür. Ich mache nicht auf, ich habe Angst.  
Er schleicht ums Haus. Ich rufe die Polizei. Als sie kommen, ist er schon fort.  
Er schreibt wieder SMS 
 
 23:30 Ich liebe dich.  
 23:33 Ist es vorbei? 
 23:35 Du bist menschlich für mich gestorben. 
 
15. Ich bin bei der Arbeit.  
 
 10:00. Es kommen anonyme Anrufe zum Geschäftstelefon - alle drei Sekunden! 
Nur wenn ich abnehme, spricht er und sagt, hier spricht der schönste Mann aus Vorarlberg 
...  
Deswegen bekam ich Probleme mit dem Chef. Er schafft es immer wieder, was kaputt zu 
machen.   
 
 

 
 

 

 

Dr. Elisabeth Pucher 
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5.4. Dolmetschen in der Beratung 
 
 
Der Begriff ĂDolmetscherñ stammt urspr¿nglich vom t¿rkischen Wort Ădilmaçñ (dil - Sprache; 
maç - Begegnung, Spiel) ab. Heute wird dafür im Türkischen jedoch der Begriff Ătercümanñ 
verwendet. 
 
Dolmetschen wird als mündliche Übertragung von einer Ausgangssprache in eine 
Zielsprache definiert. Dabei ist ein entsprechendes Hintergrundwissen und Wissen um 
kulturell geprägte Vorstellungen und Verhaltensweisen eine große Hilfe, um zwischen 
Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen dolmetschen zu können. Ich sehe 
meine Rolle als Dolmetscherin daher nicht nur als Sprachvermittlerin, sondern auch als 
Kulturvermittlerin. 
 
Beim Dolmetschen in Beratungssituationen ist es für die Klientin, aber auch für die Beraterin 
sehr hilfreich, vor dem Gespräch die Funktion und Aufgaben der Dolmetscherin zu klären 
und dies auch der Klientin mitzuteilen. Aus Erfahrung kann ich behaupten, dass jede Klientin, 
aber auch jede Beraterin andere Vorstellungen über den Einsatz von DolmetscherInnen hat. 
Klare Rollenverteilung gibt mir die Möglichkeit, mich vom Inhalt der Beratung klar abgrenzen 
zu können. Vorgespräche sind für die Vorbereitung (z. B. Aneignung von gewissen 
mºglichen Fachausdr¿cken) sehr wichtig. Das ĂGedolmetschteñ kann auch bei der 
Dolmetscherin einiges bewirken und sollte bei Bedarf unbedingt in Form von einem 
Nachgespräch, Intervision oder Supervision verarbeitet werden. 
 
Für Klientinnen, die die Zielsprache nicht oder nur mangelhaft beherrschen, gibt es keine 
andere Möglichkeit, ihre Probleme mitteilen zu können. In meiner langjährigen Tätigkeit als 
Dolmetscherin habe ich eigentlich immer positive Rückmeldungen seitens der Klientinnen 
erhalten. Sie sind froh, die Gelegenheit zu erhalten, von einer Person gedolmetscht zu 
werden, die ihre Sprache versteht, ihre Kultur kennt, aber trotzdem neutral bleibt. Öfters 
werden auch Verwandte und Bekannte, die die Fremdsprache beherrschen, mitgebracht. Die 
Neutralität  kann hier jedoch zu einem hohen Grade nicht gewährleistet werden. Der Verlauf 
und der Inhalt und somit auch die Qualität der Beratung werden von Laien-Dolmetschern 
bewusst oder unbewusst stark beeinflusst und sind daher nicht zu empfehlen. 
 
Von Klientinnen wird der Einsatz von Dolmetschern in einer Beratungssituation nicht nur als 
Sprachrohr, sondern auch als eine Art Wertschätzung verstanden. Viele Klientinnen - gerade 
in der IfS-Interventionsstelle - berichten davon, dass die Hemmschwelle, in eine 
Beratungsstelle zu gehen, allein durch den muttersprachlichen Erstkontakt um Einiges 
reduziert wird.  
 
 

 
 

 

 

Sevinc Kapakli  



IfS-Interventionsstelle Vorarlberg / Tätigkeitsbericht 2007  16 

6. Statistik 
 
 
6.1. Inanspruchnahme der IfS-Interventionsstelle Vorarlberg 
 
 
KlientInnen  2007 

 

Neuanmeldungen KlientInnen 2007 348 68% 

KlientInnen aus Vorjahr 165 32% 

Gesamt 513 100% 

 
Beratungseinrichtungen 2007 

 

Beratung der BeraterIn 141 
 

 

 
 
Im Jahr 2007 gab es 348 Neuanmeldungen. Aus 2006 wurden 165 KlientInnen 
übernommen. Daraus ergibt sich die Gesamtzahl für den Berichtszeitraum von 513 betreuten 
KlientInnen. 100 KlientInnen  davon haben Prozessbegleitung in Anspruch genommen 
 
In 141 Fällen informierten sich BeraterInnen von psychosozialen (IfS-internen und anderen) 
Beratungseinrichtungen, Behörden und Angehörige über Unterstützungsmöglichkeiten für 
Opfer von familiärer Gewalt. 

 
Die statistischen Erhebungen beziehen sich auf die Neuanmeldungen und die KlientInnen, 
die aus dem Vorjahr übernommen wurden. 

 

 
Zuweisung 

 

 
 

Stadtpolizei 14 3% 

Polizei 357 70% 

Sozialeinr. IfS-intern 49 10% 

Sozialeinr. andere 27 5% 

Behörden (Gerichte, JWF) 17 3% 

pers. Kontaktaufnahme 49 10% 

Gesamt 513 100% 
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6.2. Exekutive 
 
Die Zahlen beziehen sich auf die Wegweisungen/Betretungsverbote 2007. 

 
 
Wegweisungen/Betretungsverbote, die die IfS-Interventionsstelle Vorarlberg erhalten 
hat 

 

Bezirk Polizei Stadtpolizei Kontakt gelungen Kontaktaufn. in % 

Bregenz 125 2 98 77% 

Dornbirn 63 2 57 88% 

Feldkirch 35 0 30 86% 

Bludenz 31 2 28 85% 

Gesamt 254 6 213 82% 

 
 
In 8 Fällen haben wir von einer Drohung/Verletzung mit einer Waffe (auch Messer) erfahren. 
 
Von den im Jahre 2007 von der Exekutive ausgesprochenen 291 WW/BV wurden 260 an die 
IfS-Interventionsstelle Vorarlberg gemeldet. In 30 Fällen handelte es sich um II. WW/BV, 9 
Fälle waren III. WW/BV, 4 Fälle waren IV. WW/BV und 5 Fälle waren V. WW/BV. 
 
 
 
Entwicklung der an die IfS-Interventionsstelle Vorarlberg gemeldeten 
Wegweisungen/Betretungsverbote pro Bezirk im Vergleich mit den Vorjahren 

 

Bezirk 2004 2005 2006 2007 

Bregenz 69 60 65 127 

Dornbirn 51 40 56 65 

Feldkirch 36 27 32 35 

Bludenz 25 22 26 33 

Gesamt 181 149 179 260 

 

 
 
 
Sachverhaltsdarstellungen und Stalking 2007 
 
Von der Exekutive an die IfS-Interventionsstelle 
gemeldet: 
 

Bezirk 
Sachver- 
haltsdarst. Stalking 

Strafan-
zeigen 

Bregenz 29 7 4 

Dornbirn 1 5 0 

Feldkirch  0 3 0 

Bludenz 2 3 0 

Gesamt 32 18 4 
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Wegweisungen/Betretungsverbote im Verhältnis zu Streitschlichtungen pro Bezirk laut 
Statistik des Landespolizeikommandos Vorarlberg (LPK) 

 
 

Bezirk WW/BV lt. 
Statistik 

LPK 

Streitschlichtungen 
lt. Statistik LPK 

WW/BV im Verhältnis 
zu Streitschl. 

Bregenz 115 126 1 : 1,1 

Dornbirn 62 121 1 : 1,9 

Feldkirch 81 162 1 : 2,0 

Bludenz 33 95 1 : 3,3 

Gesamt 291 504 1 : 2,8 

 
 

 
 
 
 
Wegweisungen/Betretungsverbote und Streitschlichtungen im 
Verhältnis zur Einwohnerzahl 

 
Bezirk Einwohnerzahl 

(EWZ) 
WW/BV im 

Verhältnis zur 
EWZ 

Streitschl. im 
Verhältnis zur EWZ 

Bregenz 131.523 1 : 1.144 1 : 1.044 

Dornbirn 81.871 1 : 1.320 1 :    677 

Feldkirch 101.881 1 : 1.258 1 :   627 

Bludenz 70.083 1 : 2.124 1 :   738 

Gesamt per 
31.12.2006 

385.358 1 : 1.324 1 :    765 
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6.3. Die von Gewalt betroffenen/gefährdeten Personen 

 
Die Zahlen beziehen sich auf alle betreuten KlientInnen. 

 
Geschlecht  

 

weiblich 474 92% 

männlich 39 8% 

Gesamt 513 100% 

 
 
92% der Opfer waren weiblich, 8% männlich.  
 
 
 
 
Alter 

 

0 - 14 Jahre 5 1% 

15 - 18 Jahre 20 4% 

19 - 30 Jahre 162 32% 

31 - 40 Jahre 152 30% 

41 - 50 Jahre 103 20% 

51 - 60 Jahre 50 10% 

60 und mehr 21 4% 

Gesamt 513 100% 

 
62 % der KlientInnen waren zwischen 19 und 40 
Jahre alt. 

 

 
 
 
Wohnbezirk 

 

Bregenz 230 45% 

Dornbirn 114 22% 

Feldkirch 104 20% 

Bludenz 65 13% 

Gesamt 513 100% 
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Nationalität 

 

Österreich 390 76% 

EU-Land 12 2% 

Türkei 52 10% 

Schweiz 3 1% 

Serbien 21 4% 

Bosnien 7 1% 

Kroatien 6 1% 

Osteuropa 6 1% 

Asien 3 1% 

Afrika 2 0% 

Lateinamerika 5 1% 

unbekannt 6 1% 

Gesamt 513 100% 
  

 
 
 
 
Anzahl der minderjährigen 
Kinder im Haushalt 

 

ein Kind 138 27% 

zwei Kinder 93 18% 

drei Kinder 42 8% 

vier u. mehr Kinder 16 3% 

ohne Kinder / unbekannt 82 16% 

schwanger 10 2% 

keine mj. Kinder 132 26% 

Gesamt 513 100% 

 
 
In 56 % der Haushalte lebten mindestens 514 
minderjährige Kinder, 10 Frauen waren schwanger. 
In 26 % der Haushalte lebten keine minderjährigen 
Kinder.  
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6.4. Die Gefährder 
 
Die Zahlen beziehen sich auf alle betreuten KlientInnen. 

 
Geschlecht 

 

weiblich 22 4% 

männlich 491 96% 

Gesamt 513 100% 
 

Geschlecht Gefährder

22

491

weiblich

männlich

 

 
Alter 

 

15 - 18 Jahre 18 4% 

19 - 30 Jahre 143 28% 

31 - 40 Jahre 147 29% 

41 - 50 Jahre 116 23% 

51 - 60 Jahre 37 7% 

60 und mehr 17 3% 

unbekannt 35 7% 

Gesamt 513 100% 

 
52 % der Gefährder waren zwischen 
31 und 50 Jahre alt. 
 
 
Nationalität 
 

Österreich 310 60% 

EU-Land 17 3% 

Schweiz 1 0% 

Türkei 85 17% 

Serbien 22 4% 

Bosnien 11 2% 

Kroatien 8 2% 

Mazedonien 1 0% 

Osteuropa 3 1% 

Asien 1 0% 

Lateinamerika 1 0% 

Afrika 5 1% 

unbekannt 48 9% 

Gesamt 513 100% 
 

18

143 147

116

37

17

35

Alter

15 - 18 Jahre 19 - 30 Jahre 31 - 40 Jahre

41 - 50 Jahre 51 - 60 Jahre 60 und mehr

unbekannt
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Besitz einer Schusswaffe 

 

ja 17 3% 

nein 212 41% 

Waffenverbot 5 1% 

unbekannt 279 54% 

Gesamt 513 100% 
 

17

212

5

279

Besitz einer Schusswaffe

ja

nein

Waffenverbot

unbekannt

 

 

 

Beziehungsverhältnis 
zur gefährdeten Person 

 

Ehemann 198 39% 

Exmann 38 7% 

Lebensgefährte 106 21% 

Freund 15 3% 

Exfreund/-lebensgefährte 50 10% 

Vater 5 1% 

Stiefvater 4 1% 

Lebensgefährte der Mutter 4 1% 

Sohn 34 7% 

Schwiegervater / Onkel 3 1% 

Ehefrau 4 1% 

Lebensgefährtin 2 0% 

Exfrau /-lebensgefährtin 5 1% 

Mutter 4 1% 

Tochter 1 0% 

andere Person 40 8% 

Gesamt 513 100% 
 

Beziehungsverhältnis

Ehemann

Exmann
Lebensgefährte

Freund
Exfreund/-lebensgefährte

Vater
Stiefvater

Lebensgefährte der Mutter

Sohn
Schwiegervater / Onkel

Ehefrau
Lebensgefährtin

Exfrau /-lebensgefährtin
Mutter

Tochter
andere Person
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6.5. Gerichte 
 
Anträge auf Einstweilige Verfügung nach § 382 b EO aus 2007. 

 
Einstweilige Verfügung 
nach § 382b EO 

 

nach BV mit Unterst. IST 79 

nach Stalking mit Unterst. IST 3 

ohne BV mit Unterst. IST 31 

Gesamt 113 
 

 

 
 
Die mit den Klientinnen erstellten EV-Anträge nach § 382b EO werden größtenteils direkt an 
die Bezirksgerichte gefaxt. Bei Bedarf werden die KlientInnen zum Zivilgericht begleitet. Wir 
beantragen, dass die Beschlüsse informativ auch der IfS-Interventionsstelle Vorarlberg 
zugestellt werden. 

 
 
 
EV nach Betretungsverbot nicht beantragt 

 
 
aus persönlichen Gründen: 

- Angst vor verstärkter Gewalt 

- ĂHoffnungñ ï dem Partner eine neuerliche Chance geben 

- existenzielle Abhängigkeit 

- Abhängigkeit wegen Aufenthaltsbewilligung 

- keine unmittelbare Gefährdung mehr 

- Opfer wollte Wohnung wechseln 

 
137 

 
aus rechtlichen Gründen: 

- kein dringendes Wohnbedürfnis 

- keine Angehörigeneigenschaft 

- keine häusliche Gemeinschaft 

 
41 
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Anzahl der Strafanzeigen 2007 

 
die der IfS-Interventionsstelle bekannt geworden 
sind 

 
 

Körperverletzung (§ 83) 54 

Schwere Körperverletzung (§ 84) 6 

Hausfriedensbruch (§ 109) 1 

Schwere Nötigung (§ 106) 1 

Gefährliche Drohung (§ 107) 45 

Vergewaltigung (§ 201) 5 

Widerstand g. Staatsgewalt (§ 269) 4 

Sonstige 30 

Gesamt 146 
 

Anzahl der Strafanzeigen

Körperverletzung (§ 83)

Schwere Körperverletzung (§ 84)

Hausfriedensbruch (§ 109)

Schwere Nötigung (§ 106)

Gefährliche Drohung (§ 107)

Vergewaltigung (§ 201)

Widerstand g. Staatsgewalt (§ 269)

Sonstige

 

 
 
 
 
Im Strafverfahren bieten wir psychosoziale Prozessbegleitung an, diese umfasst die 
Vorbereitung der Betroffenen auf das Verfahren und die mit ihm verbundenen emotionalen 
Belastungen sowie die Begleitung zu Vernehmungen im Vor- und Hauptverfahren als 
Vertrauensperson. Die juristische Prozessbegleitung, die rechtliche Beratung und Vertretung 
vermitteln wir an AnwältInnen. 
2007 haben 100 KlientInnen Prozessbegleitung in Anspruch genommen. 
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6.6 Tätigkeiten der IfS-Interventionsstelle Vorarlberg 

 
 

Persönliche Beratungsgespräche 

  

Beratung in IST 577 

Beratung außerhalb der IST 226 
 

 
 

Telefonische Beratungsgespräche 

  

Telefongespräche KlientIn 1591 

Telefongespräche andere 
Institutionen/Personen 1217 

 
 

 

 
 

Prozessbegleitung  

   

psychosoziale Prozessbegleitung 100  

juristische Prozessbegleitung 72  

 
Zur rechtlichen Scheidungsberatung können wir in allen Bezirken, zusätzlich zu unserer 
Informationserteilung, auf die kostenlosen Rechtsberatungen von AnwältInnen, die mit dem 
IfS (Institut für Sozialdienste) Verträge habe, zurückgreifen. In diesen Fällen bereiten wir die 
Fragen mit der Klientin vor und begleiten als Vertrauensperson. 
 
Im Strafverfahren übernehmen wir die psychosoziale Prozessbegleitung, für die juristische  
übermitteln wir an AnwältInnen. 

 
 
Verfassen von Schriftstücken 
 

EV (382b EO) von IST 113 

Andere Anträge 42 

Stellungnahmen an Institutionen 113 

Sonstige Schriftstücke 448 
 

 

Begleitungen  

  

Gerichtsbegleitung in 
Zivilsachen 19 

Gerichtsbegleitung im 
Strafverfahren 54 

Begleitung zu anderen 
Institutionen/Personen 27 
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7. Kooperation, Vernetzung, Prävention, Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
Das Inkrafttreten des Gewaltschutzgesetzes im Mai 1997 bedeutete einen wesentlichen 
Fortschritt im Kampf gegen Gewalt in der Familie. Heute zehn Jahre später können wir auf 
eine gelungene Zusammenarbeit zwischen Opferschutzeinrichtungen, Exekutive und 
Gerichten zurückblicken: Gemeinsames HANDELN gegen Gewalt in der Familie.  
 
Im Rahmen der Kooperation haben im Jahr 2007 u.a. 65 Informations-, Kooperations- und 
Vernetzungsgespräche mit Systempartnern stattgefunden, 10 Schulungen und Vorträge bei 
der Polizei, in Beratungs- und pädagogischen Einrichtungen und wir haben an 11 nationalen 
und internationalen Kooperations- und Vernetzungstreffen teilgenommen. 
 
Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Gewaltschutzgesetzes und als Geste der 
Wertschätzung gegenüber den Kooperationspartnern lud die IfS-Interventionsstelle am 
22. November 2007 zu einer Veranstaltung im Salamon Sulzer Saal in Hohenems ein. 
Ergänzend dazu fand am 23. November 2007 in Dornbirn eine interdisziplinäre Fortbildung 
zum Thema ĂStalking - Verharmlosung oder ¦bertreibungñ statt.  
 
Ein spezielles Fortbildungsangebot zur ĂKrisenbegleitung und Arbeit mit Traumatisierung in 
der frauenspezifischen Beratungñ ist ein weiterer Beitrag zur fachlichen Qualifikation f¿r 
Mitarbeiterinnen im IfS-Opferschutz. 
 
Vom Frauenreferat der Vorarlberger Landesregierung wurden wir mit der Durchführung des 
Interreg-Projekts S.I.G.N.A.L. betraut. Das Präventionsprojekt ist ein Interventionsprogramm 
gegen häusliche Gewalt im Gesundheitsbereich. Wir haben ein interdisziplinäres 
Fortbildungsangebot entwickelt und allen Krankenhäusern in Vorarlberg angeboten.  
 
Alle Tätigkeiten im Rahmen der Kooperation, Vernetzung und Prävention sind in der Chronik 
aufgelistet. (Seite 46) 
Die Schwerpunkte der Öffentlichkeitsarbeit können anhand unserer Pressemitteilungen 
verfolgt werden. (Seite 39) 
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7.1  10 Jahre Gewaltschutzgesetz - gemeinsam HANDELN gegen Gewalt 
 
 
Die Veranstaltung anlässlich 10 Jahre Gewaltschutzgesetz fand unter dem Ehrenschutz von 
Bundesministerin Doris Bures sowie Bundesminister Günther Platter statt. Eröffnet wurde mit 
Grußworten von Brigadier Siegbert Denz (STV Landespolizeikommandant) und Landesrat 
Ing. Erich Schwärzler. Mit seinem Vortrag "Polizeiliche Befugnisse gegen Gewalt in 
Wohnungen" beleuchtete Dr. Rudolf Keplinger, Leiter des Landeskriminalamtes 
Oberösterreich, das Gewaltschutzgesetz näher. 
 
 

 

 

 
 
 
Der Einladung der IfS-Interventionsstelle sind viele Gäste unterschiedlicher Behörden und 
Einrichtungen gefolgt. Vor allem der große Zuspruch vonseiten der Exekutive war ein 
deutliches Signal der Akzeptanz und Wertschätzung, die auch in der Kooperationsarbeit 
ihren Niederschlag findet. Gerade in dieser Zusammenarbeit, die die Grundlage des 
Informationsflusses zwischen Behörde und Opferschutzeinrichtung darstellt, zeigt sich der 
Stellenwert, der dem Thema häusliche Gewalt eingeräumt wird. Durch die rasche 
Übermittlung relevanter Daten ist das aktive Zugehen auf Betroffene erst möglich. In solch 
äußerst belastenden Situationen, wenn es in der Familie zu Gewalt kommt, ist es meist 
einfach nicht mehr möglich, sich auch noch selbst Hilfe und Unterstützung zu besorgen oder 
gar nüchtern zu überlegen, welche rechtlichen Schritte in welcher Frist zu setzen sind. 
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7.2. Verständnis einer Gewaltbeziehung 
 Auszug aus der Moderation der Veranstaltung 
 
 
Es ist ein weiter Weg von der Abhandlung eines Falles bis hin zum Verständnis des Wesens 
einer Gewaltbeziehung. Warum ist mir dieses Verständnis so wichtig?  
Weil das Verständnis der Gewaltbeziehung der Schlüssel zum Verständnis des Gewaltopfers 
ist und damit Vorbedingung für einen angemessenen Umgang mit der Gewalt in der 
Privatsphäre. Weil erstmals diese besondere Situation in einem Gesetz berücksichtigt wurde, 
dies mit ein Grund ist, dass Interventionsstellen eingerichtet wurden und deren Auftrag 
daraus resultiert. 
 
Gewaltbeziehung und Machtgefälle 
Eines der wesentlichsten Merkmale einer Gewaltbeziehung ist das Machtgefälle. Eine 
Gewaltbeziehung ist keine symmetrische, ebenbürtige Beziehung. Anstelle einer 
gleichberechtigten Partnerschaft, in der Konflikte gewaltlos ausgetragen werden und 
möglichst nach einem gemeinsamen Konsens gesucht wird, beherrscht und bestimmt in 
einer Gewaltbeziehung ein Partner ï in der Regel ist es der Mann ï über das Leben des 
anderen Partners ï meistens der Frau ï und oft auch der Kinder.  
Er kontrolliert und sanktioniert das Verhalten und schreckt nicht davor zurück physische 
Gewalt einzusetzen, wenn es darum geht, die eigenen Interessen durchzusetzen. Die 
Gewalt in Gewaltbeziehungen hat eine Funktion: Sie zielt darauf ab, die Herrschaft zu 
sichern, die Kontrolle auszuüben oder wieder herzustellen und den eigenen Interessen 
absoluten Vorrang zu geben. 
 
Die Doppelstrategie, die zur Beherrschung des Opfers eingesetzt wird, ist äußerst wirksam:  
Einerseits wird das Opfer systematisch geschwächt, in dem ihm Ressourcen entzogen 
werden ï diese Ressourcen können psychischer, physischer, emotionaler, moralischer, 
sozialer und ökonomischer Natur sein - und die Möglichkeit sich zur Wehr zu setzen immer 
mehr eingeschränkt wird.  
Andererseits unterliegt das Verhalten des Opfers einer engen Kontrolle. Einseitig aufgestellte 
Regeln bestimmen das alltägliche Leben, die Einhaltung dieser Regeln wird überwacht und 
kontrolliert und Regelverletzungen werden sanktioniert (Quälen mit Eifersucht, Einsperren, 
Gewalt anwenden). 
Wenn dazu noch das soziale Umfeld auf das Verhalten des Gewalttäters nicht reagiert, 
wegschaut, keine klare Position bezieht und dem Opfer weder Verständnis noch Solidarität 
entgegenbringt, fühlt sich der Gewalttäter noch sicherer und gestärkt. Die Schwäche des 
Opfers ist das unmittelbare Ergebnis der Schwächung durch den Gewalttäter. 
 
Stabilität und Dynamik 
Aus der Sicht der betroffenen Frauen gibt es eine Reihe von Faktoren, die zur Stabilität einer 
Gewaltbeziehung beitragen. Einige möchte ich nennen:  
Da ist zuerst einmal die Angst vor der Reaktion des Gewalttäters (zu bleiben scheint 
sicherer, kalkulierbarer als zu gehen). Durch die umfassende Schwächung ist die 
Handlungsfähigkeit zunehmend eingeschränkt und durch die partielle Identifikation des 
Opfers mit dem Gewalttäter übernimmt es seine Perspektiven, übernimmt es die Sichtweise 
des Täters. Eine weitere Falle ist die Illusion der Liebe des Mannes, die Hoffnung auf 
Neubeginn, Mitleid mit dem Gewalttäter und Angst um dessen Zukunft. Auch die weibliche 
Sozialisation, das traditionelle weibliche Rollenbild (helfen, heilen, retten, erlösen), die 
Übernahme der Verantwortung für das Gelingen oder Misslingen der Beziehung halten im 
System fest, ebenso wie die Angst vor der Schande, die Angst davor, die Kinder zu verlieren 
und eine geringe Hoffnung auf Unterstützung. 
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Gewaltbeziehungen verlaufen nach einem zyklischen Muster, wir sprechen in diesem 
Zusammenhang vom Kreislauf der Gewalt. In der ersten Phase wird Spannung aufgebaut. 
Zum akuten Ausbruch von Gewalt kommt es in der zweiten Phase, das ist die Phase des 
Polizeieinsatzes und der Hilfesuche. Kennzeichnend für die dritte Phase sind zunächst oft 
Reue, Entschuldigungen, Versprechungen und Liebesbeweise des Gewalttäters, die bald in 
Verleugnung und Verharmlosung umschlagen können. Es ist diese Phase, in der beim 
Opfer, solange es in der Dynamik der Gewaltbeziehung gefangen ist, die Hoffnung auf 
Veränderung keimt.  
 
Viele von euch kennen die Situation, dass ein Paar am Tag nach der polizeilichen 
Intervention scheinbar glücklich auf der Polizeiinspektion erscheint oder händchenhaltend im 
Kaffe gesehen wird und wir neigen dazu, mit Unverständnis, Ärger und Frustration darauf zu 
reagieren.  
Aber es muss uns bewusst sein, dass die große Bereitschaft der Frauen dem Gewalttäter zu 
verzeihen, eher ein Anzeichen für die Stabilität einer Gewaltbeziehung ist, als dass sich 
tatsächlich etwas geändert hat. Eine echte Versöhnung kann es nur außerhalb der 
Gewaltbeziehung geben und ein Merkmal für eine wirkliche Einsicht und die Basis für eine 
wesentliche Veränderung seines Verhaltens wäre eher gegeben, wenn der Gewalttäter das 
Betretungsverbot akzeptiert, seine Tat bereut und erkennt, dass er ein Problem hat und für 
sich eine Täterberatung in Anspruch nimmt. 
 
Perspektiven und Auswege 
Verwickelt im Netz der Gewalt und gefangen in der Dynamik des Kreislaufs der Gewalt, gibt 
es kein Entkommen, ist der Ausstieg nahezu unmöglich bzw. braucht es ungeheuren Mut 
und Überwindung um Perspektiven zu entwickeln. Der Weg aus der Gewaltbeziehung ist ein 
langer und mühevoller Prozess, nicht zuletzt, weil Gewaltbeziehungen nicht von heute auf 
morgen, sondern über Monate und Jahre hinweg entstehen. Um eine Gewaltbeziehung 
überwinden zu können, brauchen betroffene Frauen Solidarität, Ermutigung, Unterstützung 
und Beratung.  
Hier beginnt unser Auftrag. In diesem Kontext ist es ein wichtiger Bestandteil der Beratung, 
dass wir uns parteilich auf die Seite der betroffenen Frauen stellen. Das  heißt nicht, dass wir 
dabei den Gesamtkontext aus den Augen verlieren, es bedeutet im besten Falle Ausgleich 
eines Machtgefälles, eines Machtgefälles, dass Betroffene daran hindert, dass sie sich 
wehren und schützen und einen Ausweg aus der Gewaltbeziehung finden können. 
 
 

 Elisabeth Kiesenebner Bauer 
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7.3. Interdisziplinäre Fortbildung  
 
 
Der Einladung zur interdisziplinären Fortbildung folgten u.a. MitarbeiterInnen der 
Staatsanwaltschaft, der Exekutive, der Jugendwohlfahrt, von Neustart, von Beratungsstellen 
und der Interventionsstelle. 
 
 

 
 

 
Mit Jens Hoffmann konnte ein international anerkannter und gefragter Referent für die 
Veranstaltung gewonnen werden. Seine Ausführungen, beruhend auf den aktuellsten 
Forschungsergebnissen, gaben einen Einblick in immer wiederkehrende Verhaltensmuster 
und veranschaulichten auf eindrückliche Weise den Leidensdruck, dem Opfer ausgesetzt 
sind. 


